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40/01 Verwaltungsverfahren

82/04 Apotheken Arzneimittel

Norm

ApG 1907 §10 Abs2 Z2;

ApG 1907 §10 Abs2 Z3;

ApG 1907 §48 Abs2;

AVG §8;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2001/10/0136

Rechtssatz

Die Regelung des § 48 Abs 2 ApG über die Rechtzeitigkeit eines Einspruchs bezieht sich erkennbar nur auf den

Regelfall, in dem die Inhaber der ö=entlichen Nachbarapotheken durch die Verlautbarung über den Antrag auf

Erteilung einer Konzession für eine neue ö=entliche Apotheke bzw über den Antrag auf Erteilung der Bewilligung für

eine Filialapotheke informiert werden und gleichzeitig Gelegenheit erhalten, binnen sechs Wochen ihre Einwendungen

gegen den Bedarf an der neuen Apotheke/Filialapotheke zu erheben. Diese Regelung bezieht sich jedoch nicht auf den

Fall, in dem für eine benachbarte ö=entliche Apotheke erst nach Ablauf der Einspruchsfrist die Konzession erteilt

wurde und deren Inhaber aus diesem Grunde innerhalb der Einspruchsfrist einen Einspruch noch gar nicht erheben

konnte. Es kann dieser Regelung daher auch nicht die normative Bedeutung beigemessen werden, es werde damit

Inhabern von erst nach Ablauf der Einspruchsfrist konzessionierten ö=entlichen Apotheken das Recht verweigert, den

fehlenden Bedarf iSd § 10 Abs 2 Z 2 und Z 3 ApG nach der neuen Apotheke/Filialapotheke geltend zu machen. Vielmehr

ist das Erfordernis der "rechtzeitigen" Erhebung eines Einspruches in einem solchen Fall ohne Rücksicht auf die -

diesen Fall gerade nicht erfassende - Regelung des § 48 Abs 2 ApG auszulegen und bereits dann als erfüllt anzusehen,

wenn der Inhaber der Apotheke seine Einwendungen, es sei ein Bedarf an der neuen ö=entlichen

Apotheke/Filialapotheke nicht gegeben, binnen sechs Wochen ab jenem Zeitpunkt erhoben hat, in dem er erstmals die

Möglichkeit dazu hatte; ein entsprechendes Vorbringen kann daher im Verfahren, gegebenenfalls aber auch erst in der

Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erstattet werden.
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